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Abstract: Anhand eines in Deutschland entschiedenen Falles erçrtert der fol-

gende Beitrag das Zusammenspiel zwischen dem kennzeichenrecht-
lichen Schutz f�r bestimmte „Ausstattungen“ und dem urheberrecht-
lichen Werkschutz.

1. Das Problem

Der Grafikdesigner und sp�tere Kl�ger hatte den Umschlag zu dem Buch
„Die S�ulen der Erde“ des Autors Ken Follett gestaltet:

Der sp�ter beklagte Verlag hatte diese Illustration ohne R�cksprache mit
dem Kl�ger f�r eine im Folgenden erschienene Hçrbuchreihe des Verlages
(Audio-Books) verwendet:

Als Vorlage f�r den illustrierten Buchumschlag diente dem Kl�ger eine
alte Bauhandwerkerszene aus dem 12. Jahrhundert, die vom Verlag aus-
gew�hlt worden war. Der Verlag wandte im Verfahren ein, dass der
Umschlag wegen der Verwendung dieser „gemeinfreien Vorlage“ ohnehin
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urheberrechtlich nicht schutztauglich sein kçnne. Das Gericht hatte letzt-
lich die Frage zu kl�ren, ob dem entworfenen Umschlag urheberrechtlicher
Schutz zuk�me.

2. Die Entscheidung des Gerichts

Das LG D�sseldorf1 entschied zu Gunsten des Kl�gers und untersagte eine
ungenehmigte Verwendung des von ihm entworfenen Buchumschlags f�r
die Hçrbuchreihe. Das Gericht begr�ndete den Urheberschutz wie folgt:

„Der von dem Kl�ger erstellte Schutzumschlag ,Die S�ulen der Erde’ stellt
eine persçnliche geistige Schçpfung dar. Dabei kann dahin stehen, ob der
Mitarbeiter der Beklagten die Bauhandwerkerszene entdeckt und aus-
gew�hlt hat. Allein die Art, wie der Kl�ger dieses Motiv in sein Werk einge-
baut hat, stellt eine urheberrechtlich gesch�tzte Leistung dar. Dabei ist es
nicht so sehr entscheidend, dass der Kl�ger die Zeichnung im Stil mittel-
alterlicher Bilderhandschriften koloriert hat. Dies ist zwar eine sorgf�ltige,
historisch stimmige, aber nur handwerksm�ßige Leistung. Entscheidend ist
die unstreitig vom Kl�ger stammende Idee, diese Bauhandwerkerszene
zweifach gefaltet auf dem kalksteinartigen Hintergrund zu platzieren.
Durch die zweifache Faltung entsteht der Eindruck, das die Bauhandwer-
kerszene zeigende B�ttenpapierblatt sei von einer Person, beispielsweise
dem Baumeister, mitgebracht und auf einem f�r den Kirchenbau bestimm-
ten Stein abgelegt worden. Hierdurch weckt der Kl�ger gekonnt Assoziatio-
nen beim Betrachter. Gerade der an der Zeit des Mittelalters interessierte
Betrachter weiß, dass das mittelalterliche Wissen der Baumeister nicht von
Universit�ten vermittelt wurde, sondern aus langj�hriger Erfahrung resul-
tierte. Dieses Wissen wurde gerade von den besonders erfahrenen Baumeis-
tern als ein Gesch�ftsgeheimnis geh�tet und nur an ausgew�hlte Sch�ler
weitergegeben. Der Betrachter hat nun das Gl�ck, eine solche zuf�llig liegen
gebliebene Zeichnung sehen zu kçnnen. Ihm wird der Eindruck vermittelt,
an den Geheimnissen eines mittelalterlichen Baumeisters teilhaben zu kçn-
nen. Durch die Gestaltung des Schutzumschlages schl�gt der Kl�ger so eine
Br�cke zwischen dem Betrachter und der Thematik des Buches. Es gibt
wenige Buchb�nde, die derart gekonnt mit den Assoziationen des Betrach-
ters spielen. Das Werk des Kl�gers weist folglich einen hohen schçpferi-
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schen Eigent�mlichkeitsgrad auf, die das rein Handwerksm�ßige und All-
t�gliche weit �berragt. Daher kann dem Werk ein Urheberrechtsschutz
nicht versagt werden.“2

3. Eigene Stellungnahme

3.1 Urheberrechtsschutz f�r Werke der angewandten Kunst

Davon abzugrenzen ist der urheberrechtliche Ausstattungsschutz. Er schei-
det i. d. R. mangels erforderlicher Eigent�mlichkeit i. S. des § 1 UrhG aus,3

ist aber z. B. f�r ein Zeitungslayout, eine Website4 udgl. keineswegs aus-
geschlossen. Auch bei Schutzumschl�gen von B�chern kann es sich durch-
aus um k�nstlerische Leistungen aus dem Bereich der angewandten Kunst
nach § 3 Abs. 1 UrhG handeln wie z. B. der zum Buch „Die S�ulen der
Erde“ des Autors Ken Follet.5

Das Kriterium der urheberrechtlichen Unterscheidbarkeit6 im Sinne
eines reduzierten Originalit�tsbegriffs gilt nach der restriktiven Auffassung
çsterreichischer Gerichte bloß im Bereich der Lichtbildkunst, nicht hin-
gegen bei den sonstigen Werk(kategori)en.

Werke i. S. des Urheberrechtsgesetzes sind eigent�mliche geistige Schçp-
fungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden K�nste
und der Filmkunst. Ein Werk genießt nach § 1 Abs. 2 UrhG als Ganzes und
in seinen Teilen urheberrechtlichen Schutz. Als Werke der bildenden
K�nste gelten nach § 3 Abs. 1 insbesondere auch Werke der angewandten
Kunst (des Kunstgewerbes).

Zur Frage, ob ein bestimmtes Logo urheberrechtlichen Schutz genießt,
besteht eine unterschiedliche Rechtsprechung. F�r den Werkcharakter
nach §§ 1, 3 Abs. UrhG kommt es entscheidend darauf an, ob der k�nstleri-
sche Gedanke auch hinreichend deutlich zum Ausdruck kommt. Das Logo
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2001/609, 592 = MR 2001, 234 (Guggenberger) = JUS Z/3247 = �Bl 2001, 276 = ecolex 2002,
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5 LG D�sseldorf 29. 3. 2000, 12 O 98/98 – Buchumschlag, n.v. mit lesenswerter Begr�ndung.
6 Zu diesem Begriff grundlegend Walter, Die Schutzvoraussetzung der Originalit�t im Rechtssys-

tem nach çsterreichischem und europ�ischem Urheberrecht in Fallenbçck/Galla/Stockinger
(Hrsg.), Urheberrecht in der digitalen Wirtschaft (2005), 19, 24f.



m�sste sich vom allt�glichen, landl�ufigen und �blicherweise hervor-
gebrachten abheben. So haben die Gerichte7 dem so genannten „Kitzb�heler
Waldelogo“

Werkcharakter zugebilligt, ebenso dem Schriftzug „Zimmermann Fit-
ness“8 mit folgendem Aussehen:

Hingegen wurde in j�ngster Zeit dem Firmenlogo „Securo“ eines Zaun-
bauunternehmens der urheberrechtliche Schutz versagt:9

Im Verfahren wurde dazu u. a. vorgebracht, dass die erforderliche Indivi-
dualit�t und Eigent�mlichkeit in der Formgebung und Farbwahl zum Aus-
druck k�me – wie von der Erstkl�gerin trefflich geschildert –, weil es sich
um eine Signalfarbe, eine warme Farbe handelt und genau um das ging es,
um das Gef�hl einer warmen sicheren Umz�unung. Die klagende K�nst-
lerin f�hlte sich nach wie vor mit dem Signet verbunden und w�rde es
auch in einen Katalog ihrer Werke aufnehmen. Jeder einzelne Teil des Sig-
nets trug zu dessen Eigenart bei:

„Die Ab�nderung des Anfangsbuchstabens ,S‘ und damit des gesamten
Wortbild erfolgt zu einem Bildausdruck. Es entsteht hierbei die st�rkste
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8 OGH 22. 6. 1999, 4 Ob 159/99g, MR 1999, 282 = �Bl 2000, 130 (Kuckso).
9 OGH 10. 7. 2007, 4 Ob 103/07 m – Zaunbau Securo, MR 2007, 263 (krit. Walter).



Auseinandersetzung zwischen ,sichtbar‘ und ,lesbar‘. Dieser Doppeleffekt
wird durch die f�r das Entstehungsjahr 1986 moderne Grafik ausgenutzt,
um das Formensignet erinnerungsstark zu gestalten, indem im Beobachter
die ,Intrige‘ zwischen der abstrakten Alphabetform und der ausgepr�gten
Bildform angefacht wird. Dabei kehrt der Buchstabe zum Bild zur�ck und
wird der Schriftzug von der bloßen Ligatur zum pr�gnanten Ornament. Was
das kl�gerische ,Securo-Logo‘ als Markenzeichen erscheinen l�sst, ist der
Stilisierungsgrad, den die kl�gerische K�nstlerin bewusst zum grafischen
Effekt hin gestaltet hat. Der Grad der Erkennbarkeit des Wortes ,SECURO‘
ist damit verschieden von herkçmmlichen Schreibweisen, jedoch absolut
eindeutig. [. . .]

Das von den Kl�gern geschaffene Signet gewinnt seine Individualit�t und
eigent�mliche Charakteristik wesentlich aus der unterschiedlichen Gestal-
tung und speziellen Kombination seiner Elemente:

Zun�chst f�llt der vollfl�chige, einfarbige Hintergrund ins Gewicht, der
den schwarzen Schriftzug Securo mit dem lang gezogenen ,S‘ hervorhebt.

Das dazu im Kontrast gehaltene Wortelement ,Zaunbau‘ befindet sich zur
G�nze in der stark erweiterten Oberl�nge des lang gezogenen ,S‘ und zwar
exakt im oberen Zentrum des Signets. Durch diese Verbindung wird nicht
nur die Kompaktheit des Signets betont, sondern auch der Wiedererken-
nungswert erheblich gesteigert, da nach kurzem Hinsehen eben der Begriff
,Zaunbau‘ im Zusammenhang mit dem Schriftzug ,Securo‘ in Erinnerung
bleibt (d. h. optisch haften bleibt).

Schließlich sind sowohl der Securo-Schriftzug als auch das Element
,Zaunbau‘ in kursiven Großbuchstaben gesetzt, wodurch die Dynamik des
lang gezogenen ,S‘ betont wird. Gleichzeitig stellt aber die in Orange ein-
heitlich gehaltene rechteckige Grundfl�che des Signets eine Begrenzung
im Sinne einer Einfriedung dar, wodurch die um- und abschließende Funk-
tion eines Zaunes symbolisiert wird.“

Das Rekursgericht10 verneinte demgegen�ber die Werkeigenschaft des
Signets unter Hinweis auf vergleichbare Rsp.11, da „weder die Verwendung
des Buchstabens S in lang gezogener Form noch die Einf�gung des Wortes
Zaunbau in den solcherart geschaffenen oberen Balken dieses Buchstabens
– auch bezogen auf den Zeitpunkt 1986 – einen sonderlich neuen Gedanken
oder eine besonders originelle Ausgestaltung“ darstellt. Wçrtlich: „Daran
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kçnnen auch die kunsttheoretischen �berlegungen des Rekurses zum
k�nstlerischen Gedanken bei der Schaffung des streitgegenst�ndlichen
Logos nichts �ndern, kommt es f�r den Werkcharakter nach §§ 1, 3 Abs. 1
UrhG doch darauf an, ob dieser k�nstlerische Gedanke auch zum Ausdruck
kommt. Letzteres muss im vorliegenden Fall verneint werden, zumal sich
das klagsgegenst�ndliche Logo vom Allt�glichen, Landl�ufigen und �bli-
cherweise Hervorgebrachten nicht abhebt.“12

Im Zusammenhang mit dem europ�ischen Werkbegriff muss demgegen-
�ber ein Werk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes das Ergebnis der eigenen
geistigen Schçpfung seines Urhebers sein, ohne dass es eines besonderen
Maßes an Originalit�t bedarf. Es gen�gt, dass eine individuelle Zuordnung
zwischen Werk und Schçpfer insofern mçglich ist, als dessen Persçnlich-
keit aufgrund der von ihm gew�hlten Gestaltungsmittel zum Ausdruck
kommt und eine Unterscheidbarkeit bewirkt.

Die eingangs skizzierte Entscheidung zeigt sehr deutlich den richter-
lichen Ansatz in Deutschland bei der Entscheidung dar�ber, ob eine Illus-
tration urheberrechtlichen Schutz erlangen kann oder nicht. Die sehr
sorgf�ltige Pr�fung macht deutlich, wie hoch die Anspr�che an die Schçp-
fungshçhe sind. Der �berwiegende Anteil der Illustrationen von Schutz-
umschl�gen d�rfte nach diesen Grunds�tzen daher als urheberrechtlich
schutzuntauglich anzusehen sein, jedenfalls nach derzeit h.Rsp.13 in �ster-
reich.

3.2 Ausstattungsschutz f�r Werkst�cke (§ 80 UrhG)

§ 80 Abs. 1 UrhG nennt – wie schon das UrhG 1895/1920 – die „�ußere Aus-
stattung“. Deren Schutz setzt aber – entgegen § 9 Abs. 3 UWG – keine Ver-
kehrsgeltung14 voraus, sodass anstelle des Begriffes „Ausstattung“ – besser
– jener der „�ußeren Aufmachung von Werkst�cken“ verwendet wird.15

„�ußere Aufmachung“ bedeutet, dass das Werkst�ck bestimmte Gestaltun-
gen oder Merkmale aufweist, die geeignet sind, dem Verkehr die Unterschei-
dung von gleichartigen Werkst�cken anderer Herkunft zu ermçglichen. Die
�ußere Aufmachung des Werkst�cks muss bereits verçffentlicht sein,
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zumindest aber angek�ndigt, und zwar in einer sinnlich wahrnehmbaren
Gestaltung, z. B. in der Fernsehwerbung, an Plakatw�nden etc.

Zur �ußeren Aufmachung gehçren z. B. die Form und Farbe des Einban-
des oder Umschlages der Vervielf�ltigungsst�cke.16 Die Verwendung des-
selben Titelbilds f�r je eine Nummer verschiedener Romanserien ist unzu-
l�ssig;17 ebenso die Verwendung des gleichen Kinderkopfes in gleichen
Farben f�r den Schutzumschlag zweier verschiedener Baby-B�cher.18

Das Format an sich ist hingegen nicht gesch�tzt. Die Herausgabe einer
popul�r-wissenschaftlichen Zeitschrift, deren Aufmachung nur im Format,
nicht aber in ihrer �brigen Aufmachung, einer anderen Zeitschrift gleicht,
ist daher zul�ssig.19

Keine sch�tzenswerte �ußere Aufmachung liegt in den technisch not-
wendigen Merkmalen, das sind diejenigen, die aus technischen Gr�nden
erforderlich sind, eine gleichartige Ausstattung zu ermçglichen.20 In die-
sem Fall kann auch eine allf�llige Verkehrsgeltung keinen Kennzeichen-
schutz begr�nden.21

Ausstattungsschutz nach § 80 UrhG durch ein Verbreitungsverbot f�r ein
Buch kommt z. B. wegen verwechselbar �hnlicher Gestaltung des Umschla-
ges in Betracht.22 „FORMAT Money“ verletzte die Ausstattung des Maga-
zins „FOCUS MONEY“, insbesondere auch die grafische Darstellung der
Kurstabellen und damit den Titel- und Ausstattungsschutz nach § 80
UrhG.23

3.3 Ausstattungsschutz nach § 9 UWG

Der Schutz der Ausstattung ein und desselben, bei verschiedenen Ver-
legern erschienenen Werkes ist nach § 9 UWG und nicht nach § 80 UrhG
zu beurteilen, wenn der eine Verleger dagegen Schutz begehrt, dass ein
anderer Verleger die f�r seine Ausgabe charakteristische Ausstattung nach-
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21 OGH 15. 12. 1987, 4 Ob 343/86 – Easy Rider, MR 1988, 23 = �Bl 1988, 41 = wbl 1988, 122.
22 OGH 6. 10. 1954, 3 Ob 462/54 – Baby Book, EvBl 1954/499 = SZ 27/249.
23 Vgl. OGH 16. 07. 2002, 4 Ob 124/02t – FORMAT Money I, MR 2002, 325; 11. 01. 2005, 4 Ob

216/04z – FORMAT Money II, JUS Z/3954 = MR 2005, 132.



geahmt habe, sodass die beiden Ausgaben miteinander verwechselt werden
kçnnen.24 Insoweit besteht volle Konkurrenz.25

Demgegen�ber kann sich der Titel- und Ausstattungsschutz bei zwei ver-
schiedenen Werken nur auf § 80 UrhG, nicht aber auf § 9 UWG st�tzen.26

Die Ausstattung wird n�mlich nur insofern nach § 80 UrhG gesch�tzt, als
die Verwechslung zwischen zwei Werken i. S. des UrhG vermieden werden
soll. Pastellfarbene Pflanzen und Blumen auf der Titelseite eines Buches
�ber Heilkr�uter genießen ohne Verkehrsgeltung mangels Unterscheidungs-
kraft keinen solchen Ausstattungsschutz i. S. des § 80 UrhG.27 Dass zwei
popul�rwissenschaftliche Zeitschriften das gleiche Format und ein farbiges
Bild als Titelblatt haben, begr�ndet allein eine Verwechselbarkeit nicht,
weil auch eine Unzahl anderer popul�rer Zeitschriften verschiedensten
Inhalts diese beiden Ausstattungsmerkmale aufweist.28

4. Sonstiger Designschutz

4.1 Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Seit dem Jahr 2002 besteht neben dem nationalen Geschmacksmuster-
recht29 ein Schutz unmittelbar auf der Grundlage des Gemeinschaftsrechts.
Die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. 12. 2001 �ber das
Gemeinschaftsgeschmacksmuster30 erleichtert seit ihrem Inkrafttreten am
6. 3. 2002 den europaweiten Schutz f�r Designleistungen. Im Gegensatz
zum çsterreichischen Rechtsverst�ndnis wird dabei ein Erzeugnis auch
ohne formale Anmeldung als ein so genanntes „nicht eingetragenes
Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ nach Art. 1 Abs. 2 lit. a GGVO ge-
sch�tzt. Der Schutz beginnt mit dem Tag, an dem es der �ffentlichkeit
innerhalb eines Landes der Europ�ischen Union31 erstmals offenbart wur-
de. Es liegt dann vor, wenn die einschl�gigen Fachkreise von der Verçffent-
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26 OGH 27. 6. 1988, 4 Ob 37/89 – Apotheke Gottes IV, MR 1989, 173 (Walter).
27 OGH 27. 6. 1988, 4 Ob 37/89 – Apotheke Gottes IV, MR 1989, 173 (Walter).
28 OGH 23. 5. 1951, 1 Ob 336/51 – Zeitschrift U, SZ 24/143.
29 Auf dieses Registerrecht wird im Folgenden nicht eingegangen.
30 ABl. L 3 vom 5. 1. 2002, 1; im Weiteren kurz „GGVO“.
31 So ausdr�cklich nunmehr Art. 110a Abs. 5 GGVO.



lichung im normalen Gesch�ftsverlauf Kenntnis erlangen kçnnen.32 Im Sys-
tem der Immaterialg�terrechte steht das nicht eingetragene Gemeinschafts-
geschmacksmuster dem Urheberrecht nahe, dessen Schutz in Deutschland
und �sterreich ebenfalls keiner Registrierung oder Anmeldung bedarf.33

Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster muss wie die Gemein-
schaftsmarke beim Harmonisierungsamt (HABM) in Alicante angemeldet
werden. F�r beide Schutzmçglichkeiten gilt das Erfordernis der Neuheit
des Designs. Dieses Kriterium zielt auf eine statistische Einmaligkeit ab,
wenngleich Doppelschçpfungen im Designbereich durchaus mçglich sind.

F�r die Eigenart des Designs ist kein hohes Maß an Originalit�t oder
Gestaltungskraft erforderlich. Es reicht, wenn sich das betreffende Design
von vorbekannten Gestaltungen unterscheidet, ohne dass dabei eine
bestimmte Schçpfungs- oder Gestaltungshçhe erreicht werden m�sste.
Damit ist der Schutzbereich f�r Website-Gestaltungen,34 Icons35 und ani-
mierte Zeichen ebenso erçffnet wie z. B. f�r bestimmte Fernsehformate
wie z. B. die Millionenshow.36 Der Ausschluss der Computerprogramme
vom Geschmacksmusterschutz nach Art. 3 lit. b GGVO steht dem nicht ent-
gegen.

Das Europ�ische Designrecht (kurz: GGM) dient damit gerade dem
Schutz einfacher Gestaltungen, soweit sie ein Mindestmaß an Unterscheid-
barkeit aufweisen und nicht lediglich technisch bedingt sind. Bei der Beur-
teilung der Eigenart kommt es weniger auf die Gestaltungskraft (wie im
Urheberrecht), sondern vielmehr auf die Unterscheidungskraft an. Insoweit
erscheint es gerechtfertigt anstatt von „Eigenart“ von musterrechtlicher
Unterscheidungskraft zu sprechen.37 Der Schutz f�r ein nicht eingetragenes
GGM kommt auf den eingangs skizzierten Sachverhalts allerdings nicht zur
Anwendung, weil das Design vor dem 4. April 2002 geschaffen und ver-
çffentlicht wurde, n�mlich bereits 1995.
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32 Internetplattformen bieten an neue Designleistungen zu pr�sentieren, um jederzeit den Nach-
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p�ischer Designschutz in Deutschland und �sterreich (2006), 30ff.

34 Vgl. n�her Heutz, Freiwild Internetdesign? MMR 2005, 567, 571.
35 Vgl. KG Berlin, 19. 11. 2004, 5 W 170/04 – Meersalzlogo, CR 2005, 672 (Klawitter) = ZUM

2005, 230 (Boddien).
36 Vgl. Thiele, Nochmals: Der (urheber-)rechtliche Schutz von Fernsehformaten, MR 2006, 314,

316.
37 Vertiefend Thiele/Schneider, Designschutz, 52ff.



4.2 Wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz

Ausgangspunkt der �berlegungen ist, dass man eine ungesch�tzte fremde
Leistung grunds�tzlich f�r eigene Zwecke verwenden darf. Dies ist im Inte-
resse einer Fortentwicklung sogar w�nschenswert. Erst wenn ein Schutz
von Gebrauchsgrafiken durch ein Sonderrecht, z. B. Urheberrecht, aus-
scheidet, kann der nachgelagerte subsidi�re Leistungsschutz nach § 1
UWG zum Tragen kommen. Das Wettbewerbsrecht kn�pft insoweit nicht
an das Leistungsergebnis, sondern an die Art und Weise der Erbringung
der Leistung, also an eine Handlung an. Diese darf nicht unlauter sein und
den Wettbewerb zum Nachteil des anderen beeintr�chtigen. Ein �berspan-
nen des wettbewerbsrechtlichen Schutzes w�rde ein Unterlaufen der Wer-
tungen des Urheberrechts bedeuten. Es bedarf vielmehr zus�tzlicher
Umst�nde, die als missbilligenswert einzustufen sind.38 Die eine Unzul�s-
sigkeit der Nachahmung infolge Sittenwidrigkeit bewirkenden Umst�nde
kategorisiert die Rsp.39 mit
– (bewusster) sklavischer Nachahmung,
– vermeidbarer Herkunftst�uschung,
– Erschleichen des fremden Arbeitsergebnisses oder sein Erlangen durch

Vertrauensbruch,
– systematisches Nachahmen, um den Mitbewerber zu behindern, und
– Ausbeuten des guten Rufs eines fremden Erzeugnisses.

Sie haben gemeinsam, dass der Nachahmer entweder vors�tzlich in Bezug
auf die als sittenwidrig zu beurteilende Handlung vorgegangen ist oder fort-
dauernd die wettbewerbsrechtlich zu beanstandende Situation hervorruft,
wie z. B. Verwechslungsgefahr oder Rufsch�digung.

Eine nicht unbeachtliche Erleichterung hat insofern die UWG-Novelle
200740 gebracht. Nach § 2 Abs. 3 Z. 1 UWG 2007 gilt eine Gesch�ftspraktik
ferner als irref�hrend, wenn sie geeignet ist, einen Marktteilnehmer zu
einer gesch�ftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht
getroffen h�tte und das Folgende enth�lt, und zwar durch „jegliche Ver-
marktung eines Produkts einschließlich vergleichender Werbung, die eine
Verwechslungsgefahr mit einem Produkt oder Unternehmenskennzeichen
eines Mitbewerbers begr�ndet“. § 2 UWG 2007 erfasst damit auch das „Imi-
tationsmarketing“, also die Herbeif�hrung von Verwechslungsgefahr mit
einem anderen Produkt oder Unternehmenskennzeichen. Dies bedeutet
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vor allem, dass die bisher von der Rsp. unter § 1 UWG subsumierte Her-
kunftst�uschung durch „sklavische Nachahmung“ nunmehr unter § 2
Abs. 3 Z. 1 UWG f�llt und der Unterlassungsanspruch ohne weitere subjek-
tive Voraussetzungen zu gew�hren ist.

Dar�ber hinaus besteht nunmehr – anders als nach bisheriger Rspr.41 –
zwischen den Verbotstatbest�nden des Kennzeichenrechts nach §§ 9
UWG, 51 MSchG und dem allgemeinen Irref�hrungstatbestand des § 2
UWG kumulative Anspruchskonkurrenz. Damit besteht ein Gleichrang zwi-
schen dem Immaterialg�terrecht und demWettbewerbsrecht. Der Neuheits-
wert dieser Regelung ist daher nicht zu untersch�tzen, erçffnet sich doch
dadurch ein erheblicher Anwendungsbereich der Vorschrift. Denn dieser
darf nicht mit dem Begriff „Kennzeichen eines Unternehmens“ im Sinn
von § 9 UWG gleichgesetzt werden. Die UPG-RL42 geht n�mlich von einem
weiten Begriff des Unternehmenskennzeichens aus nach Art. 6 Abs. 2 lit. a
UGP-RL: „Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt, Warenzei-
chen, Warennamen oder anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers“.
Daraus folgt, dass jede Art von Unterscheidungszeichen, das geeignet ist,
ein Unternehmen oder die Produkte eines Unternehmens zu identifizieren,
darunterf�llt. In der Praxis wird dies vor allem f�r Ausstattungen (wie gra-
fische oder farbliche Designelemente) Bedeutung haben, gegen deren ver-
wechslungsf�higen Gebrauch auf der Grundlage des § 2 Abs. 3 Z. 1 UWG
2007 auch dann vorgegangen werden kann, wenn keine Verkehrsgeltung
vorliegt.43

5. Zusammenfassung

Die eingangs aufgeworfene Frage nach dem Verh�ltnis zwischen Werk- und
Ausstattungsschutz ist – typisch juristisch – zu beantworten: Es kommt
darauf an. Ein illustrierter Schutzumschlag stellt dann ein urheberrechtlich
gesch�tztes Werk dar, wenn es sich um eine „persçnlich geistige Schçp-
fung“ des Gestalters handelt. Wie auch schon bei der Frage nach dem
grunds�tzlichen Schutz von Designleistungen dargestellt, kommt es bei
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der Beantwortung ausschließlich auf die Betrachtung des Einzelfalles an.
Grunds�tzlich ist der Maßstab, also die zu erreichende Schçpfungshçhe,
die einen urheberrechtlichen Schutz gew�hrt, sehr hoch angesiedelt. Auch
bei den Schutzumschl�gen von B�chern handelt es sich um k�nstlerische
Leistungen aus dem Bereich der angewandten Kunst. Das Design muss die
Durchschnittsgestaltung weit �berragen, es darf nicht nur handwerksm�ßig
oder routinem�ßig hergestellt worden sein.
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